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RS OGH 1970/9/10 9Os111/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.09.1970

Norm

StPO §285a Z1

Rechtssatz

In der Erklärung des Angeklagten, die Strafe anzutreten, liegt ein unwiderru4icher Verzicht auf die

Nichtigkeitsbeschwerde; damit im Widerspruch stehende Erklärungen des Verteidigers sind ohne Bedeutung.

Entscheidungstexte

9 Os 111/70
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